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Fischerprüfung am 8. Mai 2021 
 
Anträge auf Zulassung können bis 9. April 2021 gestellt werden 
 
Der Landkreis Börde führt am 8. Mai 2021 im “Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium“ in 
Haldensleben die nächste Fischerprüfung durch. Anträge auf Zulassung können bis               
9. April 2021 bei der unteren Fischereibehörde eingereicht werden. Teilnehmer müssen 
zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung einen Pflichtlehrgang absolvieren.  
 
Mit der Einreichung des Antrages auf Prüfungszulassung ist die Einzahlung der Gebühr, 
für Erwachsene 56,00 Euro und für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr 28,00 Euro, 
nachzuweisen.  
 
Antragsformulare können bei der unteren Fischereibehörde des Landkreises Börde, 
Bornsche Straße 2, 39340 Haldensleben, ordnung-sicherheit@landkreis-boerde.de 
angefordert werden.  
 
Zur Vorbereitung auf die Fischerprüfung im Landkreis Börde werden Pflichtlehrgänge 
angeboten. Der Nachweis der Lehrgangsteilnahme kann bis zum Tag der Prüfung 
erbracht werden. Bei fehlendem Nachweis der Schulung ist keine Teilnahme an der 
Prüfung möglich. Lehrgänge werden von verschiedenen Angelvereinen im Landkreis 
Börde angeboten. 
 
Auskünfte dazu und zu weiteren Fragen zur Fischerprüfung erteilt der Landkreis Börde, 
Rechtsamt, Untere Fischereibehörde, telefonisch unter 03904 7240 4230 oder per Mail 
ordnung-sicherheit@landkreis-boerde.de. 
 
 


